
An wen kann man sich wenden?

Beratung: Örtliche Cariasverbände 
Kinderzuschlag: Familienkasse der Arbeisagentur 
Grundsicherung: örtliches Sozialamt und/oder 
Arge von Sozialamt und Arbeisagentur

Was ist sonst noch zu tun?

	   Neben einer ausreichenden materiellen 
Aussaxung ihrer Familien brauchen Kinder zu-
sätzlich gute gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
für ihre Enwicklung. Hier sind Bund, Länder und 
Kommunen gemeinsam gefordert. Dazu gehören 
z.B. günsige Lernmitel, kosengünsiges und 
nahr haftes Schulmitagessen, günsige Nahverkehrs-
tarife, Ganztagsangebote, Schulkinderbetreuung 
mi Hausaufgabenhilfe, Musik- und Sportangebote 
sowie Kulturveransaltungen. 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verbessert 
die Chancen für eine gute Zukunft.

Familienbund – Ihre Lobby für Familie

Lärmen Sie und engagieren  

Sie sich mit uns.

Denken und handeln Sie  

als Christen politisch. 

Setzen Sie sich mit uns dafür ein,  

dass Kinder und Familien  

eine gute Zukunft haben  

und auch morgen in einer  

familienfreundlichen  

Gesellschaft leben,  

die getragen ist von  

christlichen Werten.

Gutschein	   Gegen Vorlage dieses  
Abschnites erhalten Sie eine  

„Kinderlärm“-Trillerpfeife.

Die Aktion „Stoppt Kinderarmut“ is ein Beirag 
der Iniiative „Kinderlärm is Zukunftsmusik“ des 
Familienbundes der Katholiken im Erzbisum Pader -
born e.V. im Rahmen des Projektes „Familien experte“.
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info@familienbund-paderborn.de 
www.familienbund-paderborn.de
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Michael Hullermann
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Familienbund – Ihre Lobby für Familie



Wann gilt ein Kind als arm?

	   2,4 Millionen Kinder in 1,4 Millionen 
Haushalten waren 2007 in Deutschland vom Risiko 
materieller Kinderarmut betroffen. Zur Gruppe der 
Armen zählt ein Kind dann, wenn in seiner Familie 
das anteilige Einkommen geringer als 60 % des 
mitleren Einkommens im Land is. Dies betri8 in 
Deutschland ewa 18 % der unter 18-Jährigen. Sei 
dem Jahr 2000 sind die Armutsquoten deutlich 
angesiegen.

	   Neben der materiellen Armut gbt es viele 
weiere Auprägungen der Armut. Dazu zählen z.B. 
fehlender Zugang zu Bildungs- und Betreuungsmög-
lichkeien. Oft treten verschiedene Armutsformen in 
einer Familie zusammen auf.

Wo liegen Gründe für materielle Kinderarmut?

	   Ein hohes Armutsrisiko haben Kinder aus 
Familien, die Grundsicherung für Arbeisuchende 
(auch als Arbeislosengeld II (ALG II) oder „Hartz IV“ 
bezeichnet) beziehen. Das Armutsrisiko seigt zudem 
in Familien mi einem alleinerziehenden Elternteil. 
Über ein Dritel aller Kinder in diesen Haushalten is 
davon betroffen. Ein höheres Armutsrisiko beseht 
außerdem für Kinder mi zwei und mehr Geschwisern 
sowie für Kinder mi Migrationshintergrund. 

	   Oft unterschätzt wird die Erwerbsbeteiligung 
in einkommensarmen Haushalten: Bei mehr als 60 % 
der in Paarhaushalten lebenden armen Kinder is 
mindesens ein Elternteil erwerbsätig. In Ein eltern-
haushalten mi armen Kindern is der Elternteil zu 
mehr als 30 % erwerbsätig. 

Stoppt Kinderarmut!

Was fordert der Familienbund?

	   Der Familienbund erhebt u.a. vier Forderungen, 
deren Erfüllung zur Eindämmung der materiellen Kinder-
armut beiragen soll:

 y Kurzfrisig soll der Kinderzuschlag wesentlich 
aus   geweiet werden: Die Mindeseinkommens-
grenze soll wegfallen. Die „Abbruchkante“ und  
der Mindes zahlbetrag sollen ebenfalls wegfallen 
und es soll ein Wahlrecht für alle betroffenen 
Familien zwischen Grundsicherung (z.B. ALG II) 
und Kinderzuschlag geben. Die antragannehmende 
Stelle, zumeis die Familienkasse der Arbeisagentur, 
soll die Familien eingehend über ihre Möglichkeien 
beraten.

 y Auf mitlere Sicht fordert der Familienbund für alle 
Kinder ein einheiliches monatliches Kindergeld 
von 300 Euro, das um bedarfsorientierte Zusatz-
leisungen ergänzt wird. Mi dieser Maßnahme 
würde sich die materielle Siuation aller Familien 
verbessern. Gleichzeiig würden sehr viele Familien 
mi ihrem verfügbaren Einkommen die Armuts-
grenze überschreien. Dadurch würden andere soziale 
Ausgleichszahlungen wie der Kinderzuschlag oder 
ALG II als Aufsockungsbeträge entfallen.

 y Beim ALG II und der Sozialhilfe sollen 
die Regelsätze für Kinder nicht mi 
einem pauschalen Abschlag aus dem 
Regelsatz für Erwachsene abgeleiet 
werden. Staxdessen sollen eigen-
sändige Regelsätze für Kinder  
ermitelt werden. 

Ein geignetes Modell hat der Deutsche Carias-
verband bereis im Herbs 2008 vor gesellt. 
Dadurch wird der pezifische Bedarf von 
Kindern (z.B. für Schulsachen und für häufi-
geren Kauf neuer Schuhe als bei Erwachsenen) 
genauer berücksichtigt. Bisher werden die 
Regelsätze allein aus dem Verbrauchsverhalten 
alleinsehender Erwachsener berechnet.  
Das Bundesverfassungsgericht hat diese sei 
langem vom Familienbund vertretene Auffassung 
in seinem Regelsatz-Urteil vom 09.02.2010 
besätigt und den Gesetzgeber aufge fordert, bis 
Ende 2010 die Berechnung der Kinderregelsätze 
nach deren pezifischem Bedarf auszurichten.

 y Die Ausdehnung des Elterngeldes auf die früher 
beim Erziehungsgeld gewährte Bezugsdauer von 
24 Monaten und die Anhebung des Mindes-
betrages auf 600 Euro könnten dazu beiragen, 
Armut in den ersen Jahren nach der Geburt 
eines Kindes zu verhindern.

Welche Hilfemöglichkeiten bestehen bereits?

	   Ein wesentliches Insrument is der sogenannte 
Kinderzuschlag. Er beträgt bis zu 140 Euro pro Kind 
und Monat und wird dann gezahlt, wenn die Eltern mi 
ihrem eigenen Einkommen zwar für sich selbs nicht auf 
Leisungen zur Grundsicherung angewiesen sind, aber 
wegen des Unterhalts für die Kinder die Familie insge-
samt auf Grundsicherung angewiesen wäre. Der Kinder-
zuschlag wird jedoch in fas allen Fällen nur erheblich 
reduziert gezahlt oder entfällt ganz. Dafür sorgen ein 
kompliziertes Sysem aus Mindeseinkommen, Höchs-
einkommen, Einkommensanrechnung mi Abschmelz-
rate sowie Mindesbetrag bzw. „Abbruchkante“. So 
werden z.B. an eine Familie mi 3 Kindern Beträge 
unter 210 Euro pro Monat überhaupt nicht ausgezahlt. 

	   Bei dieser Rechtslage is es nicht verwunderlich, 
dass auch das Antragsformular äußers kompliziert 
gesaltet is.

	   Nur ewa 12 % der Anträge wurden überhaupt 
bewilligt – mi einem durchschnitlichen Zahlbetrag von 
93 Euro. Viele Familien wurden saxdessen auf Grund-
sicherung verwiesen. Trotzdem lohnt es sich, einen 
Antrag bei der Kindergeldkasse („Familienkasse“) der 
örtlich zusändigen Arbeisagentur zu sellen.

	   Neben dem Kinderzuschlag kann auch ein 
Anpruch auf Wohngeld besehen Die Bewilligungs-
voraus setzungen sind mi seigender Anzahl der 
Familien miglieder eher erfüllt. 


